
vergleichbaren Vergabeverfahren
oder sonst erfahrungsgemäß ver-
langten Preisen.
Auf die Einhaltung dieser Be-

stimmungen hat jeder Bieter nach
§ 97 Abs. 6 GWB einen Rechts-
anspruch. Dabei kommt es nach
den Bundesrichtern nicht darauf
an, ob der (möglicherweise) un-
gewöhnlich/unangemessen nied-
rige Preis zur Marktverdrängung
von Konkurrenten gefordert wird
oder ob die Gefahr besteht, dass
der Auftrag infolge dieser Preis-
bildung nicht ordnungsgemäß
ausgeführt werden kann. Im
Nachprüfungsverfahren muss —
anders als bislang von den meis-
ten Vergabekammern/-senaten
angenommen — ein Unterneh-
men hierzu also nichts Substan-
zielles vortragen, um Rechts-
schutz erlangen zu können.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Ein unangemessen/ungewöhn-
lich niedriger Preis kann sich nach
dem BGH aber nicht nur aufgrund
des signifikanten Abstands zum
nächstgünstigen Angebot in dem-
selben Vergabeverfahren stellen,
sondern gleichermaßen etwa bei
augenfälliger Abweichung von in

OLG Düsseldorf) oder schon in
einem Bereich über zehn Prozent
einsetzen kann. Die Bundesrich-
ter haben diese Streitfrage — we-
gen eines verfahrensgegenständli-
chen Preisabstandes von 30 Pro-
zent — nicht weiter entscheiden
müssen.

angenommen, den Angebotspreis
näher aufklären und prüfen zu
müssen. Unterschiedliche Ein-
schätzungen bestehen aber darü-
ber, ob diese Aufgreifschwelle im-
mer erst bei einem Preisabstand
von 20 Prozent zum nächsthöhe-
ren Angebot erreicht ist (so etwa

Urteil des Bundesgerichtshofs

Unternehmen können Preisprüfung verlangen
Aufgrund des signifikanten Abstands zum nächstgünstigen
Gebot oder ähnlicher Anhaltspunkte, wie etwa der
augenfälligen Abweichung von preislichen Erfahrungs-
werten aus anderen Beschaffungsvorgängen, erscheint ein
Angebotspreis ungewöhnlich niedrig. In diesem Fall
können die Mitbewerber verlangen, dass die Vergabestelle
in die vorgesehene nähere Prüfung der Preisbildung eintritt
(Urteil vom 31. Januar 2017 – X ZB 10/16).

Auf ein ungewöhnlich niedriges Angebot für Erdarbeiten beispielsweise darf der Zuschlag nicht erteilt werden. FOTO DPA

Unternehmens auf besser bezahlte
Aufträge zu verlagern, sobald sich
die Möglichkeit dazu bietet.
Erscheint der Preis eines Ange-

bots daher ungewöhnlich/ unan-
gemessenniedrig, verlangtderAuf-
traggeber vom Bieter Aufklärung
undprüft es (§ 60Abs. 1 und 2VgV,
§ 16d EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A).
Für die nähere Prüfung der

Preisbildung eines Angebots sind
in der Rechtsprechung sogenann-
ten Aufgreifschwellen anerkannt.
Bei deren Erreichen wird eine
Verpflichtung des Auftraggebers

Auf ein ungewöhnlich/unange-
messen niedriges Angebot darf der
Zuschlag nicht erteilt werden (§
60 Abs. 3 VgV, § 16d EU Abs. 1 Nr.
1 VOB/A). Denn die öffentlichen
Interessen sind in schützenswer-
ter Weise gefährdet, weil der be-
treffende Bieter in Anbetracht des
niedrigen Preises versuchen könn-
te, sich des Auftrags so unaufwen-
dig wie möglich und insoweit
auch nicht vertragsgerecht zu ent-
ledigen, durch möglichst viele
Nachträge Kompensation zu er-
halten oder die Ressourcen seines
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zahlreiche solcher Verfahren an,
und die Bundesregierung befürch-
tete, dass auch diese Verfahren
Konfliktpotenzial aufweisen. Das
Gesetz führt daher mehrere In-
strumente ein beziehungsweise er-
weitert die vorhandenen.
Dazu gehören unter anderem

eine Konkretisierung des Aus-
kunftsanspruchs der Gemeinde
gegenüber dem Inhaber des Wege-
nutzungsrechts im Hinblick auf
relevante Netzdaten in § 46a
EnWG, zeitlich gestaffelte Rüge-
obliegenheiten für beteiligte Un-
ternehmen bei Mängeln im Verga-
beverfahren sowie eine Präklusi-
onsvorschrift in 47 EnWG, eine
Regelung zur Fortzahlung der
Konzessionsabgabe sowie eine
grundsätzliche Vorgabe zur Be-
stimmung des wirtschaftlich ange-
messenen Netzkaufpreises in § 46
EnWG. Ferner soll Belangen der
örtlichen Gemeinschaft bei der
Auswahl des Unternehmens stär-
ker Rechnung getragen werden
können. > FV

mittlungsausschuss nicht angeru-
fen. Mit den beschlossenen Ände-
rungen des Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG) soll das Verfahren
zur Vergabe sogenannter Wege-
nutzungsrechte für Verteilnetze
(Gas, Strom) in den Kommunen
verbessert werden. Die Wegenut-
zungsrechte zur leitungsgebunde-
nen Energieversorgung müssen
gemäß § 46 EnWG in vergabeähn-

lichen Verfahren
alle 20 Jahre neu
vergeben werden.
Dieses Verfahren
und die bei Wech-
sel des Inhabers
des Wegenutzungs-
rechtes erforderli-
chen Netzübernah-
meverhandlungen
waren in der Praxis
zuletzt vermehrt
Gegenstand ge-
richtlicher Ausei-
nandersetzungen.
Auch in näherer
Zukunft stehen

Das „Gesetz zur Änderung der
Vorschriften zur Vergabe von We-
genutzungsrechten zur leitungsge-
bundenen Energieversorgung“
vom 27. Januar 2017 ist am 3. Fe-
bruar 2017 in Kraft getreten (vgl.
BGBl. I Nr. 5 vom 2. Februar
2017, S. 130). Zuvor hatte der
Bundestag dem Gesetz am 1. De-
zember 2016 zugestimmt und der
Bundesrat anschließend den Ver-

Neue Vorschriften zur Vergabe von Wegenutzungsrechten

Gesetzesänderung ist in Kraft

Damit Stromleitungen gebaut werden können, müs-
sen Energieversorger Wegerechte haben. FOTO DPA
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